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Sonderbauvorschriften 

Öffentliche Auflage vom 19. Aug. bis 7. Sept. 2011 

vom Gemeinderat beschlossen am 15. Aug. 2011/4. April 2012 
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Änderungen zum Gestaltungsplan "Pfaffenfeld" 

Sonderbauvorschriften 

ln den Sonderbauvorschriften werden nachstehende Inhalte aufgehoben: 

• 2. Ausgangslage (Erläuterung Zonen) 

Ausnützungsziffer Wohnzone W1, 0.25 I Wohnzone W2, 0.3 

• 5.1 Bauliche Gestaltung I Sonderregelungen 

Ländliche Gestaltung mit symmetrischen Steildächern zwischen 30° und 

40° a.T. 

Bedachung der Bauten mit Tonziegeln 

Dachflächenfenster sind nur bis 0.2 m2 zulässig 

Einzelantennen sind unter der Dachfläche anzuordnen 

• 5.2 Umgebungsgestaltung I Sonderregelungen 

. . . Die Oberfläche ist mit Pflasterungen oder Verbundsteinen zu 

befestigen. 

Längs dem Höhenweg (Rigistrasse) sind nur lichtdurchlässige, tote 

Einfriedungen, Buschwände und Lebhecken bis zu einer Höhe von 

1, 10 m zulässig. 
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